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Hauptsatzung der Stadt Eppingen - 7. Änderungssatzung (Zahl der Mitglieder des 

Verwaltungsausschusses, des Technischen Ausschusses, des Betriebsausschusses des städt. 

Eigenbetriebes Stadtentwässerung Eppingen sowie des Umlegungsausschusses und des 

Gartenschauausschusses). 
 

 

Antrag:  Der Gemeinderat beschließt die 7. Änderung der Hauptsatzung 
vom 26. Oktober 2010 (siehe Anlage). 
   

 
 

 

Sachverhalt: 

 
Änderung der Mitgliederzahl des Verwaltungsausschusses, des Technischen 
Ausschusses und des Betriebsausschusses des städtischen Eigenbetriebes 
Stadtentwässerung Eppingen  
Die Verwaltung beantragt, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsausschusses und des 
Technischen Ausschusses sowie des Betriebsausschusses des städtischen Eigenbetriebes 
Stadtentwässerung Eppingen von bisher 14 auf 16 zu erhöhen. Die Mitgliederzahl dieser 
Ausschüsse wurde letztmals 2014 von 15 auf 14 Mitglieder reduziert. Bisher konnte bei 27 
Gemeinderäten jeder Stadtrat in einem der beschließenden Ausschüsse mitwirken. Nach 
den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 beträgt die Zahl der Mitglieder im Gemeinderat 29. 
Auch hat sich die Sitzverteilung der Fraktionen geändert: CDU 9 Sitze, FBW 8 Sitze, SPD 7 
Sitze, B90/Grüne 5 Sitze.  
 
Sitzverteilung der Fraktionen bei 16 Mitgliedern: CDU 5 Sitze, FBW 4 Sitze, SPD 4 Sitze, 
B90/Grüne 3 Sitze.  
 
Berechnung nach dem Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren (29 Sitze im Gemeinderat)  
 

 CDU  FBW  SPD GRÜNE 

29 Sitze 
Stimmenanteil 

9 Sitze 
31,0 % 

8 Sitze 
27,6 % 

7 Sitze 
24,1 % 

5 Sitze 
17,2 % 

:0,5 18,00       (1) 16,00       (2) 14,00       (3) 10,00       (4) 

:1,5   6            (5) 5,33         (6) 4,67         (7) 3,33         (9) 

:2,5   3,6         (8) 3,20       (10) 2,80       (11) 2,00       (13) 

:3,5 2,57       (12) 2,29       (13) 2,00       (14) 1,43 

:4,5 2,00       (15) 1,78       (16) 0,66         1,11 

     

10 Sitze 3 3 2 2 

11 Sitze 3 3 3 2 

12 Sitze 4 3 3 2 



13 Sitze 4 4 3 2 

14 Sitze 4+1 4 3+1 2+1 

15 Sitze 4+1 4 3+1 2+1 

16 Sitze 5 (31,25 %) 4 (25,00 %) 4 (25,00 %) 3 (18,75 %) 

17 Sitze 5 5 4 3 

     

     

 
Anmerkung: 
 
Bei 14 Sitzen im VA sowie im TA/BA müsste das Los über den 14. Sitz entscheiden.  
 
Bei 15 Sitzen im VA sowie im TA/BA müsste das Los über den 14.und 15. Sitz entscheiden.  
 
Bei 16 Sitzen im VA sowie im TA/BA müsste jeweils ein Vertreter der CDU, der SPD und der 
Grünen in beiden Ausschüssen vertreten sein. 
 
Bei 17 Sitzen im VA sowie im TA/BA müsste je ein Vertreter der CDU, der SPD und der 
Grünen sowie zwei Vertreter der FBW in beiden Ausschüssen vertreten sein. 
 
 
Änderung der Mitgliederzahl des Umlegungsausschusses sowie des 
Gartenschauausschusses 
Mit der Erhöhung der Sitzzahl im Umlegungsausschuss und im Gartenschauausschuss von 
bisher 10 auf 12 Mitglieder soll gewährleistet werden, dass alle bisherigen 
Ausschussmitglieder auch künftig in diesem Ausschuss vertreten sein können. 
 
Sitzverteilung der Fraktionen bei 12 Sitzen: CDU 4 Sitze, FBW 3 Sitze, SPD 3 Sitze, 
B90/Grüne 2 Sitze.  
 
 
Mit einer einvernehmlichen Festlegung der Mitgliederzahl soll auch gewährleistet werden, 
dass die Ausschüsse im Wege der Einigung besetzt werden können. Für die Änderung der 
Hauptsatzung ist eine qualifizierte Mehrheit (mindestens 16 Stimmen) erforderlich.  
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Anlage(n): 

 
Änderung Hauptsatzung Satzungstext 


	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5

